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Umsetzung der gesetzlich vorgegebenen Jugendhilfeplanung 
gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz regelt die Vielfalt der Jugendhilfe-
praxis auf normativer Ebene. Die Ziele sind Prävention, Dezentralisie-
rung bzw. Regionalisierung, Alltagsorientierung, Integration und Parti-
zipation. Kommunen und Länder sind als Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe verantwortlich für die Durchführung und die Finanzierung. 
Örtliche Träger sind die Kreise und die kreisfreien Städte (...) (§ 19

-

KJHG). 

§ 80 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) definie rt  in Absatz 1 
und 2 die Ziele der Jugendhilfeplanung und in Absatz 3 die Beteiligung 
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe an der Jugendhilfeplanung. 

„Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Pla-
nungsverantwortung ... die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen 
Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu 
treffen, daß auch ein unvorhergesehener Bedarf bef riedigt werden 
kann", so § 80 Abs. 1 Satz 3 KJHG. 

Diese Planungvorgabe besagt, daß jeder Landkreis und jede kreisfreie 
Stadt eine Jugendhilfeplanung erstellen muß. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 16. Juli 1997 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich - in kleinerer Schriftgröße - den Fragetext. 
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Angesichts der zunehmenden Aufgabenverlagerungen auf die kom-
munale Ebene und den damit verbundenen steigenden finanziellen 
Lasten der Kommunen bei nicht angepaßter Erhöhung der kommunalen 
Haushalte muß überall gespart werden. Davon ist auch die gesetzlich 
vorgeschriebene Jugendhilfeplanung nicht ausgenommen. 

Vorbemerkung 

Die Jugendhilfeplanung ist ein wesentlicher Bestandteil der Re-
form des Kinder- und Jugendhilferechts, die 1990 mit der Verab-
schiedung des SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe, vorläufig 
abgeschlossen wurde. Der Jugendhilfeplanung kommt besondere 
Bedeutung für die Entwicklung und Steuerung im örtlichen und 
überörtlichen Bereich zu. Für eine offensive und lebensweltorien-
tierte Jugendhilfe, die längerfristige Handlungsstrategien zu ent-
wickeln hat, ist Planung ein unverzichtbares Instrument, um Ziele 
und Maßnahmen der Jugendhilfe transparent, öffentlich und ver-
änderbar zu machen. 

Unter dem Gesichtspunkt steigender finanzieller Lasten auf Pla-
nung zu verzichten oder diese einzuschränken, dürfte in hohem 
Maße kontraproduktiv sein, da nur mit Planung ein effektiver 
Einsatz der vorhandenen Mittel erreicht werden kann. Die Bun-
desregierung sieht keine Veranlassung, die Qualität der Planung 
in einem einzelnen Bundesland (hier Bayern) zu beurteilen. 

Die der Kleinen Anfrage zugrundeliegende Unterstellung, die 
Bundesregierung habe zunehmend Lasten auf die kommunale 
Ebene verlagert, entspricht nicht der Wirklichkeit. Vielmehr wur-
den die Kommunen durch zahlreiche Maßnahmen in Milliarden-
höhe entlastet. Durch den Ausbau vorgelagerter Sicherungs-
systeme betrifft dies insbesondere die kommunalen Sozialhaus-
halte. Auch der Anstieg der Belastungen im Bereich der Leistungen 
nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ist bei der Lasten-
verteilung zwischen den Ebenen nicht unberücksichtigt geblie-
ben. Hierzu wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Fraktion der SPD zu den gesellschaftlichen 
Auswirkungen der finanziellen Belastung der Gemeinden durch 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und bundespolitische 
Konsequenzen - vom 29. November 1996 - Drucksache 13/6371 - 
verwiesen. 

1. Wie und durch welche Institutionen wird die Umsetzung der Pla-
nungsvorgabe des § 80 KJHG durchgeführt? 

Für die Jugendhilfeplanung sind gemäß § 80 SGB VIII die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe verantwortlich, die die anerkannten 
Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen haben. 

2. In wie vielen Landkreisen und kreisfreien Städten in allen Bundes-
ländern gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung eine abge-
schlossene Jugendhilfeplanung, und wie stellt sich insbesondere die 
Situation in Bayern dar? 

Jugendhilfeplanung ist ein kontinuierlicher Prozeß der kom

-

munalen Willensbildung und Entscheidung und keine sich er- 
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ledigende Aufgabe. § 80 SGB VIII verpflichtet daher zur Jugend-
hilfeplanung, nicht jedoch zur Aufstellung eines Jugendhilfeplans. 
Die gesetzlich vorgegebenen Teilschritte der Jugendhilfeplanung, 
also Bestandsfeststellung, Bedarfsermittlung und Maßnahmepla-
nung sind zwar konstitutive Elemente der Jugendhilfeplanung, 
nicht jedoch als zwingende Vorgaben für einen zeitlichen und pla-
nungslogischen Ablauf zu verstehen. Von einer „abgeschlos-
senen" Jugendhilfeplanung kann daher weder in den bayerischen 
noch in den Kommunen der übrigen Bundesländer gesprochen 
werden. § 80 SGB VIII soll letztlich die Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit der Jugendhilfeplanung sicherstellen. 

Der Planungsprozeß dürfte bei den Trägern höchst unterschiedlich 
verlaufen. Das Gesetz sieht eine Rechenschaftspflicht der Kom-
munen und Länder gegenüber dem Bund insoweit nicht vor, so daß 
der Bundesregierung keine bundesweiten Erkenntnisse vorliegen. 

3. Ist die Bundesregierung mit der Umsetzung der Planungsvorgabe 
des KJHG zufrieden, und wenn nein, warum nicht? 

Die Umsetzung des Kinder- und Jugendhilferechts und damit 
auch des § 80 SGB VIII ist nach der von der Verfassung vorgege-
benen Aufgabenverteilung nicht Aufgabe des Bundes, sondern 
Aufgabe der Jugendbehörden in den Ländern. Die Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe haben die Gesamtverantwortung und die 
Planungsverantwortung für die gesamte Jugendhilfe, wie sie sich 
aus dem KJHG ergibt. Soweit die Gemeinden als örtliche Träger 
Jugendhilfeaufgaben wahrnehmen, handeln sie im Rahmen der 
ihnen nach Artikel 28 Abs. 2 GG verliehenen kommunalen 

Selbstverwaltung. 

4. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, um die Erstel-
lung und die Durchführung der Jugendhilfeplanung in den einzel-
nen Landkreisen und kreisfreien Städten zu erhöhen? 

Der Bund hat die Aufgabe, die Tätigkeit der Jugendhilfe anzu-
regen und im Rahmen der Bundeskompetenz zu fördern (§ 83 
Abs. 1 SGB VIII). Dies geschieht u. a. durch die Finanzierung und 
Durchführung von zahlreichen Modellprojekten, Fachtagungen 
und Fortbildungsveranstaltungen, auch für den Bereich der Ju-
gendhilfeplanung. 

5. Ist die Bundesregierung bereit, den Kommunen, die aufgrund fehl-
ender finanzieller Mittel keine Jugendhilfeplanung erstellen und 
durchführen können, finanzielle Unterstützung zukommen zu las-
sen, und wenn ja, wie und in welcher Höhe? 

Es ist Sache der Länder, durch eine angemessene Finanzaus-
stattung ihrer Kommunen sicherzustellen, daß diese ihren Auf-
gabenverpflichtungen entsprechen können. Eine finanzielle 
Beteiligung des Bundes an der Durchführung der Jugendhilfe-
planung als kommunaler Aufgabe kommt demnach nicht in 

Betracht. 
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6. Wie hoch ist der personelle und finanzielle Aufwand nach Kenntnis 
der Bundesregierung für die Aufstellung und Durchführung der 
Jugendhilfeplanung? 

7. Ist der Bundesregierung bekannt, welcher Bedarf sich aus der 
Jugendhilfeplanung für die einzelnen Bundesländer ergibt, und 
welche Kosten diese Bedarfsdeckung für die Kommunen verur-
sachen würde? 

Kann sie ggf. Angaben dazu, insbesondere zur Situation in Bayern, 
machen? 

Die Aufgaben- und Finanzierungszuständigkeit sowohl für die 
Planungsaufgabe selbst als auch für mögliche Folgekosten hin-
sichtlich der Angebote und Leistungen der Kinder- und Jugend-
hilfe liegen bei den Kommunen im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung. Nach Kenntnis der Bundesregierung liegen auf 
der Ebene der einzelnen Bundesländer Erhebungen und Be-
rechnungen, die diese Kosten für die Kommunen erfassen wür-
den, nicht vor. Demgemäß ist es der Bundesregierung nicht mög-
lich, quantitative Aussagen für die Bundesebene zu treffen. 

8. Wie und in welcher Art und Weise gedenkt die Bundesregierung 
z. B. bei Landesministerkonferenzen auf eine st riktere Umsetzung 
des KJHG hinzuwirken? 

Hierzu wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. Zu der mit der 
Frage implizierten Unterstellung, das SGB VIII werde nicht in 
ausreichendem Maße umgesetzt, liegen der Bundesregierung 
keine Anhaltspunkte vor. 

9. Ist der Bundesregierung bekannt, welche Zielsetzungen nach § 80 
KJHG bei den Jugendhilfeplandungen der einzelnen Kommunen 
- vor allem in Bayern - berücksichtigt bzw. nicht berücksichtigt 
worden sind? 

Die Zielsetzungen für das im Rahmen der Jugendhilfeplanung zu 
schaffende Angebot an Einrichtungen und Diensten sind in § 80 
Abs. 2 SGB VIII vorgegeben. Die Vorgaben werden von den Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe berücksichtigt. Fälle der Nicht-
berücksichtigung sind nicht bekanntgeworden. 

10. Welche Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Jugendhilfe-
planung werden nach Kenntnis der Bundesregierung in welchen 
Regionen, insbesondere in den Landkreisen in Bayern, durch-
geführt? 

Schon bisher wurde von den örtlich zuständigen Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe ein vielfältiges Spektrum von Jugend-
hilfeeinrichtungen und -diensten geschaffen oder in Angriff 
genommen. Es besteht keine Kenntnis, welche Maßnahmen und 
Projekte derzeit speziell im Rahmen einer Jugendhilfeplanung 
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch initiiert und durch-
geführt werden. 


